
1.  ALLGEMEINES 
Der Stadtrat der Stadt Dingolfing hat in seiner Sitzung am 20.03.2025 beschlossen, den Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan „Ennser Straße II“ durch Deckblatt Nr. 1 zu ändern.  
 

2.  HINWEISE ZUR PLANUNG 
 

2.1. Bestand 
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan erlangte im Jahr 2014 Rechtskraft und weist ein allgemeines Wohn-
gebiet mit insgesamt 328 Bauparzellen für Einzelhäuser mit maximal 2 Vollgeschossen aus. 
Der Änderungsbereich betrifft den gesamten Geltungsbereich mit einer Gesamtfläche von ca. 333513 m². 
 

2.2. Änderungen 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der städtebaulichen Ordnung soll die Zufahrtslänge zu den einzelnen
Grundstücken begrenzt werden. Dabei sollen 40 % der an der Straße anliegenden Grundstückslänge als Zu-
fahrten genutzt werden dürfen, mindestens aber 7,0 m und maximal 10,0 m.  
Von dieser Festsetzung werden die Parzellen ausgenommen, deren Straßenlänge kürzer ist als 7,0 m. 
Das Planzeichen 9.5., das bisher „private Grünfläche - private Stellplätze zulässig“ festsetzte, wird nun nicht
mehr benötigt und soll entfallen. 
 

3.  BAULEITPLANVERFAHREN 
Durch die Planänderung werden ausschließlich Maßnahmen der Innenentwicklung berührt. 
Die privaten Grundstücksflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplangebiets umfassen insgesamt 198244
m² bei einer durchgängig festgesetzten GRZ von 0,35. Somit umfasst der Bebauungsplan insgesamt eine fest-
gesetzte Grundfläche von 69385 m². 
Nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 darf ein Bebauungsplan mit weniger als 70000 m² festgesetzter Grundfläche im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichti-
gung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungs-
plan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung
zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls). 
Eine überschlägige Prüfung der in Anlage 2 BauGB zu § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB genannten Kriterien
ergibt keinerlei erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planänderung. 
Somit wird die Änderung nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren durchgeführt. 
Somit ist kein Umweltbericht nach §2a BauGB zu erstellen. Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder zulässig. (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB) Ein Ausgleich im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung ist somit nicht zu erbringen. 

 

0.1.9. GRUNDSTÜCKSZUFAHRTEN 
 

 Auf max. 40%  der an die öffentlichen Straßenflächen angrenzenden Grundstückslänge dürfen Zufahrten
angelegt werden, mindestens jedoch 7 m und höchstens bis zu einer Gesamtlänge von 10 m. 

 Von dieser Festsetzung ausgenommen sind folgende Parzellen: 72, 99, 146, 191, 227, 232, 318.  
 
 
Planzeichen 9.5. entfällt 
 
 
 
Alle nicht angesprochenen planlichen und textlichen Festsetzungen und Hinweise 
des rechtskräftigen Bebauungs- und Grünordnungsplans „Ennser Straße II“ behalten 
ihre Gültigkeit.  


